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Nahverkehrsorganisation in Deutschland

ÁSeit Bahnreform und ÖPNV-Regionalisierung in 
1995/96 sind anstelle des Bundes die Länder für die 
Organisation des Nahverkehrs verantwortlich. 

ÁRechtsquelle: Regionalisierungsgesetz(RegG). Die auf-
grund dieses Gesetzes an die Länder verteilten Finanz-
mittel werden ŀƭǎ αRegionalisierungsmittelά bezeichnet.

ÁDie Länder haben wiederum eigene Nahverkehrsge-
setze erlassen. Diese Gesetze regeln die Zuständigkeit 
des Nahverkehrs auf der Schiene und auf der Straße 
sowie die Finanzierung, geben aber z.B. auch die 
Erstellung des Nahverkehrsplanes (NVP) vor.

ÁNiedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG): Regelt, 
dass der Schienenverkehr (SPNV) von der LNVG, der 
Region Hannover und dem Regionalverband Großraum 
Braunschweig, sowie der Busverkehr von den Land-
kreisen und kreisfreien Städten verantwortet wird.

Grundlagen
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ÁAufgabenträger im 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV)

ü Infrastruktur

ü SPNV-Angebot

ü Fahrzeugmanagement

ü Verkehrswirtschaft

ÁLiniengenehmigungsbehörde im ÖPNV

ÁFinanzmanager für zugewiesene ÖPNV-
Mittel des Landes

ÁZentraler ÖPNV-Fördermittelgeber in 
Niedersachsen

ÁMobilitätsmanagement

LNVG Aufgaben und Dienstleistungen

für den Nahverkehr
Aufgaben der LNVG
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In Niedersachsen ist Busverkehr primär 
Sache des jeweiligen Landkreises

ÁSeit 1996 liegt in Niedersachsen die 
Verantwortung (Planung, Steuerung & 
Finanzierung) für den straßengebundenen 
ÖPNV bei den Landkreisen und kreisfreien 
Städten.

ÁIn Niedersachsen existieren über 30 ÖPNV-
Aufgabenträger (AT)

ÁDie AT agieren autark im eigenen Wirkungs-
kreis, d.h. die Qualität der Aufgaben-
wahrnehmung kann seitens des Landes 
nicht bestimmt werden

ÁAusschließlich der AT bestimmt, wie er die 
ausreichende ÖPNV-Verkehrsbedienung als 
Aufgabe der Daseinsvorsorge definiert

ÁDaseinsvorsorge ist nicht (einfach) 
einklagbar

ÖPNV-Verantwortlichkeiten
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Demografischer und struktureller Wandel 
wirken auf das ÖV-Angebot

ÁAusrichtung des Angebotes auf den 
Schülerverkehr, dadurch Unregelmäßigkeit 
& Unübersichtlichkeit des Angebotes

ÁKein/kaum Angebot in den Ferien und am 
Wochenende

ÁZur Flächenerschießung sind oftmals viele 
Stich- und Rundfahrten erforderlich

ÁGeringer Verknüpfungsgrad mit dem SPNV

ÁTouristische Belange werden kaum adäquat 
berücksichtigt

ÁKaum Anwendung flexibler Bedienformen

Ákreisübergreifende Verkehre existieren nur 
in Einzelfällen

ÁGeringe Bevölkerungsdichte

ÁDisperse Siedlungsstrukturen

ÁGroße Entfernungen zwischen Wohnort 
und Funktionen des täglichen Lebens

ÁDemographie (Alterung, Geburtenzahl, 
abnehmende Bevölkerungszahl)

Mobilität im ländlichen Raum

ÁHohe PKW-Verfügbarkeit = hohe 
Habitualisierung der Pkw-Nutzung

ÁKostenfalle Zweit- & Drittwagen

ÁFortgeschrittene ÖPNV-Entwöhnung; 
ÖPNV-Wahrnehmung i.d.R. lediglich als 
α{ŎƘǳƭōǳǎά

ÖPNV-Angebot und potenzielle Nachfrage 
kennen sich nicht (mehr)

Typische Schwächen des ÖV-AngebotesCharakterisierung ländlicher Raum
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Anteil der zurückgelegten Wege

Modal-Split in Niedersachsen

Quelle: MiD 2017, http://www.mobilitaet-in-
deutschland.de/pdf/infas_Mobilitaet_in_Deutschland_2017_Kurzreport_DS.pdf
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Finanzhilfen
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Die ÖPNV-Aufgabenträger erhalten 
jährlich ca. 154 Mio. EUR aus dem NNVG 

ÁJährliche Zuweisung von Finanz-
hilfen aus dem Niedersächsischen 
Nahverkehrsgesetz (NNVG) an die 
ÖPNV-Aufgabenträger

ÁBreite Verwendungsmöglichkeiten 
möglich (konsumtiv und investiv)

ÁFinanzhilfen nach ÄÄ7a und 7b 
NNVG sind in 2017 hinzu 
gekommen

ÁEvaluation ist bis Ende 2021 
vorgesehen

ÁGesetzeskonforme Mittelverwen-
dung ist der LNVG nachzuweisen

Mittel nach 7b NNVG (Säule 2)
Á ca. 20 Mio. ϵjährlich landesweit
Á bŜǳŜ aƛǘǘŜƭ αhƴ ¢ƻǇά
Á Verwendung für die 

Weiterentwicklung des 
Nahverkehrs

Á Wunsch des Gesetzgebers, mit 
diesen Mittel neue Angebots-
formen auszuprobieren

Neue Zuweisung 
seit 01.01.2017

Mittel nach 7a NNVG (Säule 1)
Áca. 90 Mio. ϵjährlich landesweit
ÁTarifausgleichsleistungen dafür, dass 

Verkehrsunternehmen (VU) Schüler 
& Azubis zu abgesenkten Tarifen 
befördern
ÁMittelempfänger: Bis 2016 VU, seit 

2017 ÖPNV-Aufgabenträger
Ákeine neuen Mittel, lediglich 

geänderte Mittelzuweisung. ABER: 
Finanzmittel & Verantwortung jetzt 
in einer Hand
ÁWeniger Schüler bedeuten nicht 

mehr weniger Geld - Mittel sind 
fixiert aber nicht dynamisiert.
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Förderungen
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ÖPNV Förderung


